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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 298 „Photovoltaikanlage – Im Rodfeld“ in Viernheim. Die zeichnerischen Festsetzungen 
(Planteil) werden durch diese textlichen Festsetzungen ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) § 12 BauGB und der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 
BauNVO sowie § 9 Abs. 2 BauGB und § 12 Abs. 3a BauGB) 

A.1.1. Für die zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen wird ein „Sonstiges Sonderge-
biet“ (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenan-
lage“ festgesetzt. 

A.1.2. Im Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ sind ausschließlich Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten (z.B. Solar-
module, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schaltstationen 
etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten zulässig. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 
BauNVO) 

A.2.1. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 4,5 m über der Geländeoberfläche fest-
gesetzt. Unterer Bezugspunkt ist dabei die Geländehöhe in dem auf die Geländeober-
fläche projizierten geometrischen Zentrum (Schwerpunkt) des jeweiligen Modultisches 
bzw. der jeweiligen baulichen Anlagen. Messtechnische Anlagen (z.B. Masten zur Mon-
tage von Sensoren) sowie sicherheitstechnische Einrichtungen zur Fremdüberwachung 
der Anlage (z.B. Masten zur Montage von Kameras) dürfen dieses Maß um bis zu 4,0 m 
überschreiten. 

A.2.2. Für die Grundflächenzahl (GRZ) wird ein Höchstmaß von 0,75 festgesetzt. Die hierauf 
anzurechnenden Grundflächen von Photovoltaikanlagen berechnen sich über die auf die 
Ebene projizierten Modulflächen. 

A.3. Zulässigkeit von Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 

A.3.1. Geschlossene Garagen und offene Garagen (Carports) im Sinne der Garagenverord-
nung (GaV) sind unzulässig. 

A.4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.4.1. Naturschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen 

Folgende naturschutzfachlich und -rechtlich relevanten Kompensations- sowie Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu beachten bzw. umzusetzen: 

1. Naturnahe Grünlandansaat mit extensiver Bewirtschaftung: 

Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft ist unter den Solarmodulen sowie in den 
nicht von Solarmodulen überstandenen Flächen eine extensiv genutzte Frisch-
wiese anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, soweit diese Flächen nicht für be-
triebsbedingt erforderliche Anlagen (z.B. Transformatoren, Wechselrichter, 
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Schaltstationen etc.), Nebenanlagen, Stellplätze oder Wege und Zufahrten benö-
tigt werden. 

Eine detailliertere Maßnahmenbeschreibung zur Extensivierung und Pflege der 
Flächen wird nach Vorlage des Umweltberichtes inkl. Ausgleichsplanung zur Ent-
wurfsplanung noch ergänzt. 

2. Anlage von Saumstreifen:  

In den 5,0 m bzw. 3,0 m breiten Streifen zwischen den äußeren Grundstücksgren-
zen und der überbaubaren Fläche ist eine artenreiche Saumvegetation in Form 
von Blühflächen/Blühstreifen in einer Breite von mindestens 2,0 m zur Förderung 
von Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen anzulegen (beispielsweise die Mi-
schung „Nr. 08: Schmetterlings- und Wildbienensaum“ von Rieger-Hoffmann o.ä.). 
Im Rahmen der weiteren Flächenbewirtschaftung ist auf diesen Teilflächen auf 
Düngung und Pflanzenschutz sowie Beweidung zu verzichten. Die Saumstreifen 
sind ab Mitte Juni zweischürig zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren. Die anzule-
genden Saumstreifen dürfen im Bereich von Ein- und Ausgängen bzw. -fahrten 
unterbrochen werden. 

3. Versickerung von Niederschlagswasser: 

Das auf befestigten Freiflächen sowie auf Dach- und Modulflächen anfallende Nie-
derschlagswasser ist dezentral über die belebte Bodenzone zu versickern. 

4. Reduzierung der Bodenversiegelung: 

Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen 
(z.B. Rasenpflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, Schotter 
o.ä.). 

5. Verbot eines Bodenauftrags: 

Ein Bodenauftrag ist unzulässig 

6. Aufbringung von Baustoffen: 

Baustoffe wie Kies oder Schotter sind so aufzubringen, dass sie bei Rückbau der 
baulichen Anlagen ohne Beschädigung des darunterliegenden natürlichen Boden-
profils wieder entfernt werden können. 

A.4.2. Artenschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen 

Folgende artenschutzfachlich und -rechtlich relevanten Maßnahmen sind zu beachten 
bzw. umzusetzen: 

1. Beschränkung der Rodungszeit von Gehölzen:  

Die Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober 
und 28./29. Februar erfolgen. Dies gilt auch für die Rodung kleinflächiger Gehölze 
und den Rückschnitt von Ästen. 

2. Ökologische Baubegleitung: 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung 
und Unterstützung bei der Umsetzung und Dokumentation der artenschutzrecht-
lich festgelegten Maßnahmen ist eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich 
der Landespflege oder vergleichbarer Fachrichtungen als Ökologische Baubeglei-
tung einzusetzen. 

3. Regelungen zur Baufeldfreimachung: 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen müssen 
außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. 
Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, 
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der maschinell gestützten Bodenerkundung sowie bei der Erkundung archäologi-
scher Bodendenkmäler. 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können 
als Ausnahme auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen wer-
den, wenn die entsprechend beanspruchten Flächen unmittelbar vor dem Beginn 
der Arbeiten durch die Ökologische Baubegleitung (siehe Punkt 2) auf das Vor-
handensein von Nestern überprüft werden (Baufeldkontrolle). Sofern ein Brutge-
schäft bereits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mitein-
schließt), sind die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach 
unmittelbar die Arbeiten durchzuführen. Der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Bergstraße ist bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung ein Er-
gebnisbericht durch die Ökologische Baubegleitung vorzulegen. 

4. Verschluss von Bohrlöchern: 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich 
durch geeignete Substrate zu verschließen. 

5. Sicherung von Austauschfunktionen: 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 
20 cm einzuhalten. Die Errichtung von Mauersockeln ist unzulässig. 

6. Minimierung von Lockeffekten für Insekten: 

Für die Außenbeleuchtung im Sondergebiet sind ausschließlich staubdichte Lam-
pen mit bedarfsgerechter Steuerung über Bewegungsmelder, einer zum Boden 
gerichteten Abstrahlgeometrie und warmweißen LEDs mit einer Farbtemperatur 
von maximal 2.200 Kelvin oder vergleichbare Technologien mit stark verminderten 
Lockeffekten für Insekten zulässig. 

Ggf. weitere erforderliche Maßnahmen zum Artenschutz werden nach Vorlage der Artenschutz-
prüfung zur Entwurfsplanung noch ergänzt. 

A.5. Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen für ei-
nen bestimmten Zeitraum sowie Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 BauGB) 

A.5.1. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die Zulässigkeit von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten 
(z.B. Solarmodule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, 
Schaltstationen etc.), Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten auf den als „Sons-
tiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ festge-
setzten Flächen auf einen Zeitraum von 30 Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Bebauungsplanes beschränkt ist. Die zeitliche Begrenzung auf 30 Jahre betrifft auch die 
festgesetzte Wendefläche des bestehenden Landwirtschaftsweges sowie den ergänzen-
den Landwirtschaftsweg entlang der westlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 
Nr. 51. Alle im Rahmen des Vorhabens errichteten baulichen Anlagen sind bis zu diesem 
Zeitpunkt wieder vollständig abzubauen und der Ursprungszustand der Flächen (Acker- 
u. landwirtschaftliche Wegeflächen) ist bis dahin wiederherzustellen. 

A.5.2. Mit Ablauf des vorgenannten Zeitraumes werden „Flächen für die Landwirtschaft“ bzw. 
auf dem Flurstück Nr. 31 als öffentlicher Landwirtschaftsweg gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a 
BauGB als Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB) festgesetzt. 
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A.6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

A.6.1. Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung 
abgestorbener oder abgängiger Gehölze sind ausschließlich standortgerechte und hei-
mische Gehölzarten (siehe Listen empfohlener Gehölzarten unter Punkt D.4.1) mit fol-
genden Mindestpflanzqualitäten zu verwenden: 

• Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 14-16 cm Stammumfang 

• Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 

• Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

A.6.2. Das Anpflanzen von Nadelgehölzen und Hybridpappeln ist unzulässig. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB 

B.1. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.1.1. Es sind nur offene Einfriedungen bis zu einer maximalen Höhe von 2,5 m in Form von 
Holz-, Metall- oder Maschendrahtzäunen zulässig (die Festsetzung A.4.2, Punkt 5 ist 
hierbei zu beachten). Das Einweben von Kunststoffbändern oder anderen Materialien 
zum Sichtschutz in Stabgitterzäunen ist unzulässig. Die Errichtung von Zäunen mit 
Übersteigschutz ist zulässig. 

B.1.2. Zäune sind mindestens einseitig von außen durch standortgerechte und heimische He-
cken zu verdecken. Die Hecken sind dabei in einer Breite von 3,0 m anzulegen. Sie sind 
dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. In den Hecken sind notwendige Tür- und Tor-
öffnungen zulässig. Zaunelemente im Bereich der östlichen Grundstücksgrenze sind 
nicht zwingend durch Hecken zu begrünen. 

B.1.3. Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken für Einfriedungen ist unzuläs-
sig. 

C. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB 

C.1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äu-
ßere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungsgefahr (§ 9 
Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

C.1.1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aufgrund oberflächennaher und 
schwankender Grundwasserstände gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsge-
fährdete Fläche gekennzeichnet. 

C.1.2. Im Plangebiet muss mit hohen und stark schwankenden Grundwasserständen und damit 
auch mit Setzungen und Schrumpfungen des Untergrundes gerechnet werden. Bei ho-
hen Grundwasserständen ist mit Flurabständen von nur 1-3 m zu rechnen (Quelle: Hyd-
rologisches Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene – Grundwasserflurabstand 
im April 2001“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG), Wiesbaden; Planstand vom Januar 2013). Im Plangebiet wurden auch niedri-
gere Grundwasserstände von 5-7,5 m unter Flur gemessen (Quelle: Hydrologisches 
Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im Oktober 
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1976“ des HLNUG, Wiesbaden; Planstand vom Januar 2013). Derzeit kann für das Plan-
gebiet ein Grundwasserflurabstand von 2-10 m angenommen werden (Quelle: Hydrolo-
gisches Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene - Grundwasserflurabstand im 
Oktober 2015“ des HLNUG, Wiesbaden; Planstand vom Februar 2016). Maßgeblich sind 
dabei jeweils die langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrundwasser-
dienstes. Für die Referenzmessstelle 544239 „Am Alten Weinheimer Weg“ ca. 500 m 
nördlich des Plangebiets ist ein langjähriger Mittelwert von ca. 94,53 Meter von über 
Normalnull (müNN) ausgewiesen. Der höchste Grundwasserstand ist mit 96,27 müNN 
angegeben. Die Geländeoberkante (GOK) liegt dabei auf einer Höhe von 97,99 müNN. 
Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschränkungen oder zu-
sätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässung) zu rechnen. 
Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits vernässtes oder vernäs-
sungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässung 
trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Für die Un-
terkonstruktion der Solarmodule und deren Verankerung ergeben sich jedoch keine dies-
bezüglichen Einschränkungen oder Risiken. Insbesondere Vernässungsschäden kön-
nen nicht auftreten. Es wird dennoch empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen im Hinblick auf die Gründungssituation und die 
Grundwasserstände durchführen zu lassen. 

C.1.3. Es wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrundun-
tersuchungen im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände 
durchführen zu lassen. 

D. Hinweise und Empfehlungen 

D.1. Brandschutz und Rettungswege 

D.1.1. Die Frage des erforderlichen Brandschutzes ist im Zuge der Vorhabenplanung mit dem 
vorbeugenden Brandschutz und der örtlichen Feuerwehr abzustimmen. In diesem Zu-
sammenhang wird darauf hingewiesen, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur eine 
sehr geringe Brandlast haben und nicht zu vergleichen sind mit Aufdachanlagen, bei 
denen die Trägerkonstruktion (Hausdach) oft aus brennbaren Materialien besteht. Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen bestehen in der Regel aus nichtbrennbaren Gestellen, den 
Solarpaneelen und Kabelverbindungen. Der Nachweis einer ausreichenden Löschwas-
serversorgung in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Regelwerk des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.) erscheint daher entbehrlich. 

D.1.2. Mindestens ein zum Plangebiet führender landwirtschaftlicher Weg ist mit ausreichender 
Tragfähigkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr zu ertüchtigen, sofern die entspre-
chende Tragfähigkeit nicht nachgewiesen werden kann bzw. seitens des Stadtbrandin-
spektors nicht als auseichend bestätigt wird. Eine entsprechende Vereinbarung wird zur 
Sicherstellung der Erschließung im städtebaulichen Vertrag zu diesem Bebauungsplan 
getroffen. 

D.1.3. Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflä-
chen und Bewegungsflächen gemäß Anhang HE-1 (Muster-Richtlinien über Flächen für 
die Feuerwehr) der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(H-VV TB) so zu befestigen sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast 
bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. 
Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m betragen. Diese Werte 
entsprechen den Vorgaben der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grundstü-
cken), die im Rahmen der Objektplanung ebenfalls zu beachten ist. 
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D.2. Denkmalschutz 

D.2.1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich nach Kenntnisstand der zu-
ständigen Fachbehörden und der Stadt Viernheim keine Kulturdenkmäler nach § 2 Hes-
sisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG). 

D.2.2. Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, 
wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scher-
ben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG 
unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes 
für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

D.3. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

D.3.1. Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind aus-
reichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser 
Anlagen vorgenommen werden können. 

D.3.2. Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu be-
achten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen) und Merkblatt DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) 
einen Mindestabstand zu den Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird 
dieser Abstand unterschritten, so sind die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Bäume dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnah-
men im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden 
Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

D.3.3. Bei der Neuverlegung von Ver- oder Entsorgungsleitungen durch Ver- bzw. Entsor-
gungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen durch die Ver- bzw. Entsorgungsträger zu errichten. 

D.4. Baugrund, Altlasten und Bodenschutz 

D.4.1. Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Viernheim keine Baugrunderkundung 
durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher empfoh-
len, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Re-
gelungen zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung 
in der Geotechnik) im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände 
durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 

D.4.2. Der Stadt Viernheim liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Alt-
standorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grundwasser-
schäden vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist 
dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu 
achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädli-
chen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, 
dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, 
Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in 
Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 
Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Boden-
funktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi-
gungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 
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D.4.3. Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung 
und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder 
Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Boden-
schutzes wird hingewiesen. Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regel-
werke sind zu beachten. 

D.4.4. Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Mini-
mierung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

D.4.5. Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei nieder-
schlagsfreier Witterung erfolgen. Die DIN 19731 und DIN 18915 geben Anhaltspunkte, 
wann Böden für die Umlagerung geeignet sind. Sie legen auch fest, dass der Feuchte-
zustand des Bodens bei den Bauarbeiten zu beachten ist. Nach nassen Witterungsperi-
oden müssen die Böden ausreichend abgetrocknet sein (Rolltest). 

D.4.6. Das bei der Maßnahme anfallende und zu verwertende Bodenmaterial ist nach verschie-
denen Bodenarten getrennt in Bodenmieten zu lagern. Ein Verdichten des Materials ist 
grundsätzlich zu verhindern. Eine Lagerhöhe von über 2 m ist deshalb zu vermeiden. 
Wassergesättigte/nasse Böden sind nicht in Mieten zu lagern. Als Bereitstellungsfläche 
ausgeschlossen sind Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen wie hohe Bodenfrucht-
barkeit, hohes Wasserspeichervermögen sowie die Archivfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 
Nr. 2 BBodSchG) in besonderem Maße erfüllen. 

D.4.7. Das Auf- oder Einbringen des zu verwertenden Bodenmaterials ist in schonender Weise 
auszuführen (Fahrzeuge mit Niederdruckreifen, Kettenfahrzeuge mit Breitbandlaufwerk) 
und die vorhandenen natürlichen Bodenfunktionen so wenig wie möglich zu beeinträch-
tigen. 

D.4.8. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Bodenfunktionen durch Rekultivierung ver-
dichteter Bereiche fachgerecht wiederherzustellen. 

D.5. Auswahllisten standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

D.5.1. Für die Anpflanzung standortgerechter und heimischer Gehölze (siehe textliche Festset-
zung A.6.1) werden insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen, die in be-
grenztem Umfang auch Zuchtformen heimischer Arten einschließen. Die Auswahl an 
heimischen Rankpflanzen ist naturgemäß sehr begrenzt, weshalb zur Erhöhung der Viel-
falt hier auch nicht heimische Arten aufgeführt sind. Gehölze zur besonderen Unterstüt-
zung der Hummel- und Bienenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind 
hierbei mit „*“ gekennzeichnet. 

D.5.2. Laubbäume: 

Acer campestre* (Feldahorn), Acer pseudoplatanus* (Bergahorn), Alnus glutinosa 
(Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus (Hainbuche), Cas-
tanea sativa* (Edelkastanie), Fagus sylvatica (Rotbuche), Fraxinus excelsior (Esche), 
Juglans regia (Walnuss), Morus alba* (Weiße Maulbeere), Morus nigra* (Schwarze 
Maulbeere), Prunus avium* (Vogelkirsche), Prunus domestica* (Pflaume), Prunus 
padus* (Traubenkirsche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), 
Salix alba* (Silberweide), Salix caprea* (Salweide), Salix fragilis* (Bruchweide), Sorbus 
aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogelbeere), Sorbus intermedia* 
(Schwedische Mehlbeere), Sorbus torminalis (Elsbeere), Tilia cordata* (Winterlinde), 
Tilia platyphyllos* (Sommerlinde), Ulmus laevis (Flatterulme), Ulmus minor (Feldulme). 

Zudem Wildobstsorten* (Wildapfel, Wildbirne, Vogelkirsche, Speierling) und weitere Kul-
turobstbäume* in Arten und Sorten (z.B. Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Mirabelle, 
Reneklode etc.), insbesondere hessische Lokalsorten (z.B. Spitzrabau, Metzrenette, Ge-
streifter Matapfel, Ausbacher Roter, Kloppenheimer Streifling, Gacksapfel, Ditzels Ro-
senapfel, Körler Edelapfel, Heuchelheimer Schneeapfel etc.). 
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D.5.3. Sträucher/Hecken: 

Acer campestre* (Feldahorn), Berberis vulgaris* (Gewöhnliche Berberitze), Carpinus be-
tulus (Hainbuche), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Hartriegel), Co-
rylus avellana (Haselnuss), Crataegus laevigata* (Rotdorn), Crataegus monogyna* (Ein-
griffeliger Weißdorn), Cytisus scoparius* (Besenginster), Euonymus europaea* (Pfaffen-
hütchen), Hippophae rhamnoides* (Sanddorn), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera 
xylosteum* (Heckenkirsche), Prunus padus* (Traubenkirsche), Prunus spinosa* 
(Schlehe), Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn), Rhamnus frangula* (Faulbaum), Rosa 
canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix purpurea* (Purpurweide), Salix 
viminalis* (Korbweide), diverse weitere Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht, 
Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder), Sambucus racemosa* (Trauben-Holunder), Ta-
xus baccata (Eibe), Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus* (Ge-
wöhnlicher Schneeball). 

D.5.4. Kletter- und Rankpflanzen: 

Aristolochia clematis (Osterluzei), Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Clematis i.S. 
(Waldreben in Sorten), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Jelänger-
jelieber). 

D.6. Artenschutz (Flora und Fauna) 

D.6.1. Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zu-
künftige Ansiedlung von Arten). Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, schon in 
der Planungsphase, d.h. noch vor der Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich 
qualifizierte Person hinzuzuziehen. 

D.6.2. Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder 
Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem 
für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle 
Fledermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter an-
derem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören 
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwi-
derhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a 
BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauli-
che Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

D.6.3. Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen 
auch im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

D.6.4. Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder 
Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, 
entbindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr 
oder Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betrof-
fen sein könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird da-
her empfohlen. 

D.6.5. Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraus-
sichtlich keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforder-
lich. Sofern dies aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine 
entsprechende Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße zu beantragen. 
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D.6.6. Auf die Beachtung der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hinge-
wiesen. 

D.6.7. Es wird darauf hingewiesen, dass Gehölze und Saatgut für die Begrünung von Aus-
gleichsflächen aus regionaler Herkunft stammen müssen (§ 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

D.7. Belange des Kampfmittelräumdienstes 

D.7.1. Der zuständigen Fachbehörde sowie der Stadt Viernheim liegen keine Hinweise auf das 
Vorhandensein von Kampfmittelresten im Plangebiet und dessen Umgebung vor. 

D.7.2. Soweit entgegen den bislang vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch 
ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittel-
räumdienst des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt unverzüglich zu 
verständigen. 

D.8. Freiflächenplan 

D.8.1. Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen ist 
(siehe auch Bauvorlagenerlass), in dem die das Vorhaben betreffenden grünordneri-
schen Festsetzungen des Bebauungsplanes (z.B. zeitliche Regelungen und Maßnah-
men zum Ausgleich) sowie artenschutzrechtlichen Festsetzungen übernommen und 
konkretisiert werden. 


